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Abstimmungsergebnisse Gemeindeversammlung vom 26. Mai 2026 
 
Stimmberechtigte laut Stimmregister 961 
Anwesende stimmberechtigte Personen 38 
Absolutes Mehr 20 
Stimmbeteiligung 4 % 
 
In Anwendung von § 112 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergeb-
nisse der Gemeindeversammlung vom 26. Mai 2026 wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Genehmigung Jahresbericht Gemeinderat 2025 

1.1 Bericht über die Umsetzung des Legislaturprogramms 
1.2 Bericht zu den Jahres- und Legislaturzielen 
1.3 Berichte zu den Aufgabenbereichen 
1.4 Jahresrechnung 2025 
1.5 Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans 
1.6 Kontrollbericht der Finanzaufsicht zur Jahresrechnung 2024 
 
In der Abstimmung wurde dem Jahresbericht 2025 grossmehrheitlich zugestimmt. 

 
2. Aufhebung des Reglementes über die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

per 31.07.2026 
 

 In der Abstimmung wurde der Aufhebung des Reglements grossmehrheitlich  
 zugestimmt. 

 
3. Antrag Xaver Buck betreffend Industriestrasse 

 

In der Abstimmung wurde der Antrag von Xaver Buck betreffend Kosten der Industrie-
strassen bzw. zur Mitfinanzierung von Gemeindestrassen durch Industriebetriebe mit  
22 zu 15 Stimmen angenommen. Der Antrag des Gemeinderates um Ablehnung erreichte 
mit 16 Stimmen das absolute Mehr nicht.  

 
4. Verschiedenes (ohne Beschlussfassung) 

 

Keine Beschlussfassung 
 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 des Stimmrechtsgesetzes) ist schriftlich beim Re-
gierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag 
und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhalts enthalten. Die Be-
schwerdefrist beträgt 10 Tage. 
 
Wikon, 27. Mai 2026 Gemeinderat Wikon 
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